
 

 

 

 
Az.: 508001- Münster, 04.12.2007 
 
 

Rundschreiben Nr. 54/2007 
 

Betr.:   Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder 
hier:     Gruppenschließungen 2007 sowie 

bisher ungenehmigte Umwandlungsanträge und Genehmigungen  
nach    § 18 (6) GTK für neue Gruppen ohne  
Betriebskostenförderung des Landes 

              
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach den Vorgaben des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen kann der Umwandlung von Gruppen –außer 
vonHortgruppen- zugestimmt werden, wenn 

1. ein entsprechendes Kontingent zur Verfügung steht und 
2. die Kostenneutralität gewährleistet ist. 

 
Innerhalb des mir für Umwandlungen zur Verfügung stehenden Kontingentes habe ich die 
Möglichkeit, in diesem Jahr noch beabsichtigte Umwandlungen zu genehmigen, wenn die 
Kostenneutralität gewährleistet ist. 
Sofern es in Ihrem Jugendamtsbezirk noch in diesem Jahr durchgeführte 
Gruppenschließungen gibt, die nicht zur Kostenneutralität für eigene Umwandlungen 
benötigt wurden, könnte ich bei entsprechender Freigabe jugendamtsübergreifend 
Kostenneutralität  für noch beabsichtigte Umwandlungen herstellen. 
Da entsprechende Genehmigungen bis spätestens zum 31.12.2007 erteilt werden 
müssten, -ansonsten verfallen die Schließungsgruppen- bitte ich Sie, mir bis zum  
 

14.12.2007 
 
verbindlich mit der beigefügten Anlage mitzuteilen,  
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
 
 Stadt-/Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
im Bereich des  
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
  

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Herbert Buck 
 
Tel.: 0251 591-4582 
Fax: 0251 591-6596 
E-Mail: herbert.buck@lwl.org  

LWL-Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Internet: www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
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1. 
welche Gruppenschließung(en) von Ihnen nicht mehr benötigt wird/werden und                                             
mir für andere Jugendamtsbezirke  zur Erreichung der Kostenneutralität zur 
Verfügung gestellt werden  kann/können, 

 
2. 
welche Umwandlung(en) aufgrund  fehlender Kostenneutralität bisher nicht 
realisiert werden konnte(n), aber noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll(en) 
und  

 
3. 
welche Betriebskostengenehmigung(en) nach § 18(6) GTK bisher aufgrund 
fehlender Landesmittel nicht erteilt werden konnte(n). 

 
(Fehlanzeige erforderlich!) 

 
Zur Verwaltungsvereinfachung wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die ausgefüllte 
Anlage an die  

E-mail-Adresse herbert.buck@lwl.org 
zurücksenden würden 

 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Der Direktor des Landschaftsverbandes 
I. A.   
 
gez. 
Norbert Rikels 
 
 
Anlage 


